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1 GEWÄSSERGEOMETRIE 

1.1 Zufahrten zur Kleinen Schleuse (Vorhafen) 

Die Ausgangslage der Zufahrten zur Kleinen Schleuse zeigt Abbildung 1.1. Definiert sind die 
Zufahrtsbereiche durch die festgelegte Sohle, die durch eine Linie der Sohlknickpunkte 
sowohl zu den Böschungsbereichen als auch südlich zur Zufahrt der Großen Schleuse bzw. 
östlich zur Förde begrenzt wird. Auf Grund der Nutzung in den vergangenen Jahrzehnten 
haben sich Wassertiefen zwischen 7,5 m und über 10 m eingestellt. . Die Angaben für die 
Wassertiefe beziehen sich auf Seekartennull (SKN), das in der Förde 0,0 m NHN, im NOK -
0,2 m NHN beträgt. 

 

Abbildung 1.1:  Zufahrtsbereiche mit Sohlknicklinien 

Die Zufahrten zur Kleinen Schleuse sollen zukünftig eine bestmögliche Nutzung der 
Schleuse selbst ermöglichen. Daher ist hier dieselbe Sohltiefe vorgesehen wie im 
Schleusenneubau, dessen Drempel eine Tiefe von NHN -10,0 m erhält. Diese Tiefenlage 
wird sowohl für die Sohle der fördeseitigen als auch der kanalseitigen Zufahrt festgelegt. Die 
planmäßige Wassertiefe bezogen auf Seekartennull beträgt dann fördeseitig 10,0 m, 
während sie kanalseitig 9,8 m erreicht. Bei den weiteren Beschreibungen und in den Karten 
werden die Tiefen allerdings nicht auf Seekartennull bezogen, sondern auf das 
Normalhöhennull (NHN). 

Die Sohlbreiten müssen an das neue Bauwerk angepasst werden. Sie weichen lediglich im 
Bereich des neuen Bauwerks und der anschließenden neu zu erstellenden Leitwerke von der 
bisherigen Geometrie ab. 
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Die Sohle mit einer Tiefe von NHN -10,0 m bis zu den Sohlknickpunkten wird im Folgenden 
auch als Verkehrsbereich bezeichnet, um eine Abgrenzung zu den Böschungsbereichen 
treffen zu können.  

Die Böschung besteht derzeit überwiegend aus einer Pflasterung aus Granitsteinen im 
Bereich der Wasserwechselzone, die am Fuß mit einer Pfahlreihe gesichert ist. Davor liegt 
eine Steinschüttung aus überwiegend industriell hergestellten Wasserbausteinen bis in eine 
Tiefe von ca. NHN -1,8 m. Die Geometrie zeigt Abbildung 1.2. 

 

Abbildung 1.2:  Aufbau der bestehenden Böschung 

Das Deckwerk der Wasserwechselzone bleibt in weiten Teilen einschließlich der Pfahlreihe 
und der sichernden Vorschüttung erhalten. Die neue Böschung schließt unterwasserseitig 
daran an. In Abhängigkeit vom anstehenden Boden ist eine Böschungsneigung von 1:3 bis 
1:2 vorgesehen. Stellenweise wird eine Rückverlegung der Böschung mit zusätzlicher Fuß- 
und Böschungssicherung aus Wasserbausteinen erforderlich sein. Die konkret davon 
betroffenen Uferbereiche lassen sich erst nach weiteren Baugrunduntersuchungen 
benennen. 

Im nördlichen Bereich der kanalseitigen Zufahrt (Südkante der Schleuseninsel) wird eine 
Rückverlegung der Böschung mit zusätzlicher Sicherung der Wasserwechselzone durch eine 
Spundwand erforderlich werden. 
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Abbildung 1.3: Flächen der Verkehrsbereiche (Gitterschraffur) und Böschungsbereiche 
(schräg linierte Schraffur) mit Baggerbereichen (farbig angelegt) 

1.2 Liegeplatz für Revisionsverschlüsse 

Der neue Liegeplatz für die Revisionsverschlüsse der Kleinen Schleuse wird hinter dem 
kanalseitigen, nördlichen Leitwerk der Großen Schleuse erstellt. Die Sohltiefe wird auf NHN -
9,0 m festgelegt. Breite und Länge ergeben sich aus der Geometrie der 
Revisionsverschlüsse und der Schleppschiffe, die für den Transport erforderlich sind. 

 

Abbildung 1.4:  Detail Liegeplatz 

Derzeit ist die Unterwassersohle des Bereichs geböscht. Im Anschluss an die neu 
herzustellenden Verkehrsfläche mit einer Tiefe von NHN -9,0 m wird die Böschung 
entsprechend der Böschung der Zufahrtsbereiche hergestellt und gesichert. 

1.3 Umschlagstelle Betriebsfläche Süd in Kiel-Wik  

Am südlichen Ufer des NOK wird in Kiel-Wik ein Anleger für Umschlagszwecke hergestellt. 
Die Sohltiefe unmittelbar westlich des Anlegers wird auf NHN -10,8 liegen . Dies entspricht 
der planfestgestellten Tiefe im Vorhafenbereich der Großen Schleuse. Daher erfolgt lediglich 
in einem geringen Bereich eine Anpassung der Verkehrsfläche. Die anschließende 
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Unterwasserböschung läuft auf ca. NHN -4,70 m aus und wird entsprechend dem Vorhafen 
der Kleinen Schleuse an die vorhandene Böschung hinter dem Leitwerk Süd angepasst.  

 

Abbildung 1.5:  Detail Umschlagstelle 
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2 SEDIMENTUNTERSUCHUNGEN 

2.1 Gutachten der Bundesanstalt für Gewässerkunde 

Zur Beurteilung der Sedimente im Vorhafenbereich der Schleusenanlage Kiel-Holtenau 
wurden in den letzten Jahren mehrere Untersuchungsreihen gefahren. Wegen der 
eingeschränkten Kampfmittelfreiheit konnte die Probenahme bislang nur punktuell und nicht 
flächendeckend durchgeführt werden. Daher werden für die Beurteilung auch Proben 
herangezogen, die außerhalb der hier betrachteten Baggerbereiche aber in vergleichbaren 
Abschnitten seit 2014 gewonnen wurden. Die zugehörigen Untersuchungen (Anlage 1) sind:  

- BfG-Bericht AF1_WSV_20160418135922_690: Schadstoffbelastungsgutachten für die 
Kleine Schleuse Kiel-Holtenau – Baugrunderkundung, Koblenz, 17.10.2018 (Entwurf) 

- BfG-Auftrag AF1_WSV_20160226155749_677: Unterhaltungsbaggerung Schleusenanlagen 
Kiel-Holtenau, Untersuchung von Sedimentproben gemäß LAGA TR Boden, Analytik Institut 
Dr. Novak, Koblenz, 13.04.2016 

- BfG-Auftrag AF1_WSV_20140130091619_527: Grundräumung Schleusen und Binnenhafen 
Kiel-Holtenau, Untersuchung von Sedimentproben gemäß LAGA TR Boden sowie gemäß 
DepV, Analytik Institut Dr. Nowak, Koblenz, 04.09.2014 

In den Vorhäfen der Schleusenanlage befinden sich überwiegend leicht bis mäßig belastete 
Sedimente. Aufgrund der Überschreitung des Richtwertes RW2 für einzelne Parameter der 
Untersuchungsliste (insb. PAK) ist eine Umlagerung der Sedimente im Gewässer nur in 
begründeten Ausnahmefällen zulässig. Entsprechend vorbelastete Übertiefen, in die die 
Sedimente verbracht werden können, sind in einer wirtschaftlichen Entfernung nicht 
vorhanden. Daher ist eine Entnahme und Verbringung (Verwertung oder Deponierung an 
Land) vorgesehen. 

Für eine Verwertung oder Deponierung an Land sind die Klassierungen nach LAGA und 
Deponie-Verordnung entscheidend. Hier sind sowohl harte Faktoren (Grenzwerte für 
Inhaltsstoffe) als auch weiche Faktoren (geogen bedingter Salzgehalt bzw. Leitfähigkeit, 
Gehalt an organischen Bestandteilen / TOC) heranzuziehen. Während die harten Faktoren 
ausnahmslos zu berücksichtigen sind, sind Ausnahmen bei den weichen Faktoren im 
Einzelfall zulässig. Für die Gesamtbeurteilung und Einteilung in wiederverwertbaren und zu 
deponierenden Anteil werden hier die harten Faktoren herangezogen. 

Die Beurteilung erfolgt Bereichsweise. 

Bereich 1 (Leitwerk binnen und Vorhafen binnen): 

Im unmittelbaren Bereich vor der Schleuse (Leitwerk) sind die für die Baggerung relevanten 
Sedimente sandig bis toniger Schluff mit Einstufung nach LAGA überwiegend Z2 bis >Z2. Im 
weiteren Verlauf des Vorhafens sind Sedimente aus Schluff bis Ton zu erwarten, die mit Z1 
bis Z2 zu bewerten sind.  

Die Sedimente sind in Deponieklasse DKI bis DKIII einzuordnen. 

Bereich 2 (Leitwerk außen und Vorhafen außen) 
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Im Bereich des Leitwerks ist überwiegend Schluff zu finden, der geringfügig geringer als im 
Binnenleitwerk belastet ist. Die Einstufung erfolgt dennoch in Z2 bis >Z2. Außerhalb des 
Leitwerks wird der Schluff sandiger, hat allerdings dieselbe Belastungsbandbreite. Im 
weiteren Vorhafen ist Feinsand zu erwarten, dessen Belastung mit Z1 bis Z2 zu bewerten ist. 

Die Sedimente sind bis auf eine Ausnahme in Deponieklasse DKI bis DKIII einzuordnen. 

Bereich 7 (Liegeplatz Revisionsverschlüsse) 

Die Sedimente am zukünftigen Liegeplatz der Revisionsverschlüsse sind deutlich geringer 
belastet als innerhalb des Leitwerks. Der tonig bis sandige Schluff ist in Baggertiefe mit Z2 
zu beurteilen. 

Die Sedimente sind in Deponieklasse DKI einzuordnen. 

Bereich 8 (Umschlagstelle Süd Wik) 

Auch hier ist der sandige Schluff mit Z2 zu beurteilen. 

Die Sedimente sind in Deponieklasse DKI einzuordnen. 

2.2 Einschätzung der Sedimente nach Entnahme 

Für die Einteilung der Sedimente in verwertbare und zu deponierende Anteile ist eine 
Einschätzung der Inhaltsstoffe des entnommenen und behandelten bzw. entwässerten 
Baggerguts erforderlich. Anhand der Analyseergebnisse ist ersichtlich, dass nicht nur die 
Zusammensetzung der Sedimente variiert, sondern sich auch die Belastung kleinräumig 
inhomogen darstellt. Eine sortenreine Baggerung ist genauso unmöglich wie eine Baggerung 
verunreinigter Sedimente nach LAGA-Klassierung. Eine Durchmischung ist unvermeidlich. 

Am ehesten lässt sich eine Differenzierung nach jungem und länger abgelagertem Sediment 
vornehmen. Dazu wurden die Proben entsprechend ihrer Tiefe unter der Gewässersohle 
aufgeteilt und die LAGA-Klassierung schichtenweise dargestellt (s. Anlage 2).  

Dabei liegt: 

- Schicht 1 bis zu 50 cm unter Gewässersohle, 
- Schicht 2 50 bis 150 cm unter Gewässersohle, 
- Schicht 3 150 bis 250 cm unter Gewässersohle, 
- Schicht 4 tiefer als 250 cm unter Gewässersohle. 

Eine Auswertung der Proben in den einzelnen Schichten ergibt, dass die Sedimente der 
Schichten 1, 3 und 4 im Mittel eine Belastung zeigen, die eine Klassierung von Z2 nach 
LAGA erwarten lassen. Diese Baggermengen können nach Entwässerung einer Verwertung 
in einem technischen Bauwerk zugeführt werden, soweit die höheren TOC-Gehalte dem 
nicht entgegenstehen.  

Lediglich Schicht 2 zeigt im Mittel eine höhere Belastung, die nach Entwässerung eine 
Deponierung erforderlich macht. 
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Abbildung 2.1: Schicht 1 mit Entnahmetiefe im Bereich von 0 – 50 cm unter der Sohle  
(Mudde) (s. auch Anlage 2.2) 

Dem Bauvorhaben wird eine Ausschreibung zur Abnahme und Verwertung, bzw. 
Deponierung der getrockneten Sedimente vorausgehen.  



Ersatz der beiden Kleinen Schleusenkammern und Anpassung der Vorhäfen in Kiel-Holtenau 

Anlage 1.5.10  Unterwasserbaggerungen in den Vorhäfen 

 

 

Finaler Stand: 14.06.2019  10 

3 MENGENERMITTLUNG 

Als Grundlage für die Mengenermittlung werden die Verkehrssicherungspeilungen von 2017 
herangezogen. Fehlstellen im Bereich der Böschungen werden zu einer Tiefenkarte sinnvoll 
ergänzt. 

 

Abbildung 3.1:  Tiefenkarte für den Baggerbereich - Kanalseite 

 

Abbildung 3.2:  Tiefenkarte für den Baggerbereich - Fördeseite 

Ausgehend von den Tiefenbereichen und zugehörigen Grundflächen werden die zu 
erwartenden In-Situ-Volumina ermittelt. In der Summe ist mit einem Baggervolumen von rd. 
124.400 m³ zu rechnen (s. Anlage 3) 
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Anleger Wik 6100 m³ 
Zufahrt Fördeseite 61700 m³ 
Zufahrt Kanalseite 51500 m³ 
Liegeplatz Revisionsverschlüsse 5100 m³ 
Gesamtvolumen Baggerung  124400 m³ 
          
Tabelle 3.1:  Bagger-Volumina In-Situ 

Die schichtweise Massenermittlung ergibt eine Aufteilung des Gesamtvolumens in die 
Klassen ≤Z2 und >Z2. 

Volumen In-Situ ≤Z2 80100   
Volumen In-Situ >Z2 

 
44300   

Gesamtvolumen Baggerung  124400 m³ 
          
Tabelle 3.2:  Bagger-Volumina nach erwarteter Belastung 
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4 BAUABLAUF 

4.1 Baggerverfahren 

4.1.1 Böschungen 

Die neuen Böschungen werden vorlaufend in engem zeitlichen und räumlichen 
Zusammenhang mit den Baggerarbeiten der Verkehrsflächen hergestellt. Es werden 
lagegenaue Arbeiten durchgeführt, bei denen der gewachsene Boden so wenig wie möglich 
gestört wird, um die Stabilität der Böschung nicht zu gefährden. Folgende Schritte sind 
vorgesehen: 

- Böschungssicherung in der Wasserwechselzone mit Wasserbausteinen oder Spundwand 
- Aufnahme von vorhandenen Wasserbausteinen aus bestehenden Böschungssicherungen 

im Bereich des Böschungsabtrags und Lagerung zur Wiederverwendung in einer Schute 
oder an geeigneten Stellen an Land 

- Profilieren der Böschung einschließlich Übergang zur Sohle mit Aufnahme des Sediments in 
Schuten oder Verziehen des Baggerguts zum nachfolgenden Baggern in den 
Verkehrsbereich 

- Böschungsfußsicherung mit Wasserbausteinen  

Diese beschriebene Vorgehensweise stellt den geplanten regulären Ablauf dar. Auf Grund 
von Baugrunduntersuchungen zur Stabilität der Böschungen können sich jedoch auch für 
Teilbereiche andere Ausbauarten ergeben wie z. B. Ausbildung eines Deckwerks aus 
natürlichen Wasserbausteinen (WBS) über die gesamte Böschungshöhe. 

4.1.2 Verkehrsbereiche 

In den Verkehrsbereichen wird die Sohle auf die Solltiefe gebracht. Dazu wird das Baggergut 
gelöst, entnommen und zur Behandlungsfläche auf der Mittelinsel weitergeleitet. Zur 
Vorbereitung der Behandlung wird ein Wasser-Sediment-Gemisch hergestellt, das einen 
Feststoffgehalt von 10-15 % enthält. Dafür kann beispielhaft ein Saugbagger mit Schwimm- 
bzw. Grundleitung zum Einsatz kommen. Sowohl die Mudde in Schicht 1 als auch sandige 
Sedimente können vom Saugbagger direkt aufgenommen werden. Für fester gelagerte 
Schichten mit überwiegend schluffigen Anteilen und weicher bis steifer Konsistenz kann zur 
Unterstützung des Lösens ein Wasserinjektionsgerät am Saugkopf des Baggers 
hinzugenommen werden.  

4.2 Minimierung der Umweltauswirkung 

Die belasteten Sedimente im Vorhafenbereich der Kleinen Schleuse werden möglichst 
schonend gebaggert, um eine Verteilung in andere Bereiche zu vermeiden. Die 
strömungsarmen Verhältnisse im NOK und in der Förde sind grundsätzlich positiv, um eine 
Verdriftung zu verhindern. Eine Strömung ist lediglich dann gegeben, wenn der NOK über 
das Entwässerungssiel nördlich der Kleinen Schleuse entwässert wird.  
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Als Maßnahme zur Minimierung der Verdriftung werden die Baggerarbeiten im direkten 
Einflussbereich des Entwässerungssiels sowohl kanal- als auch fördeseitig nur dann 
ausgeführt, wenn die Durchströmung des Baggerbereichs gering ist. 

Trotz schonender Baggerung ist auch bei fehlender bis geringer Strömung eine Verdriftung 
von Sedimenten nicht vollständig zu vermeiden, die sich in einer Resedimentation in der 
Umgebung bemerkbar macht. Die Auswirkung z. B. der Saugbaggerung der 
Verkehrsbereiche auf die umliegenden Bereiche außerhalb der Baggergrenzen ist in der 
Stellungnahme der BAW Anlage A4 beziffert. Es ist mit einer Resedimentation in einem 
Bereich von bis zu 100 m um die Baggerbereiche in einer Höhe von bis zu 1200 mg/m² zu 
rechnen (Anlage 4). Die Resedimentation der Tieflöffelbaggerung bei vorlaufender 
Böschungsbaggerung ist in gleicher bzw. leicht geringerer Größenordnung zu erwarten. 

Um auch hier die Auswirkungen zu minimieren werden weitere Maßnahmen ergriffen. Das 
Baggergut wird beim Profilieren der Böschungen nicht aufgenommen, sondern lediglich in 
den Verkehrsbereich gezogen. Dabei entstehen weniger Verwirbelungen; die 
Resedimentation ist geringer. Eine Aufnahme in Schuten erfolgt lediglich da, wo es aus 
Verkehrssicherungsgründen notwendig ist. Der Arbeitsfortschritt und die Spülrichtung des 
Saugbaggers wird von der Baggergrenze zur Schleuse hin erfolgen, damit die Verwirbelung 
und Resedimentation sich weitgehend auf die Baggerbereiche konzentriert.  

4.3 Behandlungsverfahren 

Für Nassbaggergut, das nach LAGA die Einstufung Z1 überschreitet, steht im erreichbaren 
Umkreis kein zugelassenes Spülfeld zur Verfügung. Daher ist eine alternative Entsorgung 
bzw. Verwertung vorgesehen. Erforderlich ist eine Trocknung des Baggerguts bis zur 
Deponier- bzw. Verwertbarkeit. Dies kann unter Zusatz von Flockungshilfsmitteln in 
Textilschläuchen im Bereich der Baustelleneinrichtungsfläche auf der Mittelinsel erfolgen.  

 

Abbildung 4.1: Prinzip Entwässerungsanlage  
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Dabei wird das Baggergut nach der Gewinnung unter Wasserzusatz mit einem TS-Gehalt 
von 10-15 % der Anlage zugeführt. Der erste Behandlungsschritt erfolgt durch Zugabe von 
Flockungshilfsmitteln. Die Flockungshilfsmittel sorgen dafür, dass die Schluff- und Tonanteile 
des Sediments koagulieren und größere Flocken bilden, die von dem Geotextilgitter der 
Schläuche zurückgehalten werden. Zum Einsatz kommen trinkwassertaugliche 
Flockungshilfsmittel.  

Über ein Verteilungssystem werden die ausgelegten Entwässerungsschläuche befüllt. Das 
Prozesswasser tritt über die gesamte Schlauchhülle aus, während Sand und Flocken 
zurückgehalten werden. Dabei bildet sich an der Innenseite des Schlauchs nach kurzer Zeit 
ein Filterkuchen, der dafür sorgt, dass das austretende Filtrat nahezu frei von Schwebstoffen 
und klar ist. Ein Feststoffgehalt von unter 30 mgTS/l wird sicher erreicht. Da die Schadstoffe 
an den zurückgehaltenen Schwebstoffen haften, kann das austretende Wasser 
schleusennah in den NOK zurück geleitet werden.  

Die Behandlungsfläche erhält eine Verwallung und Versiegelung mit Planen, so dass eine 
wasserdichte Wanne entsteht, die das Prozesswasser auffängt. Aus einem Pumpensumpf 
kann es über eine Schlauchleitung in der Nähe der kleinen Schleuse wieder eingeleitet 
werden. Liegt die Behandlungsfläche unmittelbar am NOK kann das Prozesswasser in 
freiem Gefälle durch eine Scharte in der Verwallung direkt zurückfließen. 

In beiden Fällen ist eine Beprobung des Prozesswassers unmittelbar vor der 
Wiedereinleitung möglich. 

 

4.4 Verbleib des Baggerguts 

Das verwertbare Baggergut (≤Z2) kann als Baustoff in technischen Bauwerken z. B. in 
Lärmschutzwällen zum Einsatz kommen. Im Vorlauf der Bauausschreibung wird dafür eine 
gesonderte Ausschreibung erfolgen.  

Das stärker belastete Baggergut wird unter Berücksichtigung der weichen Faktoren in die 
Deponieklasse II oder III eingeordnet. Ein Einbau in die Deponie Schönwohld 
(Andienungspflicht) oder andere geeignete Bodendeponien ist je nach Flächengröße der 
Deponie bis zu maximal 500 t täglich möglich. Bei einer fortlaufenden Baggerung, Trocknung 
und Verladung (s. Kap. 5.1) kann die chargenweise Deponierung gewährleistet werden. 

Verwertung und Deponierung des Baggerguts werden im Zuge der Ausführungsplanung und 
Ausschreibung mit der Unteren Bodenschutzbehörde der Stadt Kiel im Detail abgestimmt. 
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5 BEMESSUNG VON BEHANDLUNGSFLÄCHEN UND BAUZEIT 

5.1 Behandlungsfläche 

Für die Bemessung der Behandlungsfläche (Anlage 5) sind neben den aus den Proben 
ermittelten Werten für Wassergehalt und Kornzusammensetzung auch Annahmen für das 
entwässerte Baggergut festzulegen. Dabei fließen die Erfahrungen aus der Baggerung der 
Großen Schleuse aus 2017ein.  

Folgende Annahmen werden getroffen: 

  
 

Volumen Trocknungs 
  

 
[m³] fläche 

  
 

TS-Gehalt 1-lagig 
    

 
[m²] 

    
    Böschungen Zufahrt Förde 35.100 18400 

  
 

78% 
   Verkehrsfläche Zufahrt Förde 26.600 9600 

    61% 
   Böschung Zufahrt NOK 21.900 12000 

  
 

80% 
   Verkehrsfläche Zufahrt NOK 29.700 9600 

  
 

59% 
   

     Böschung Anleger und Lagerplatz 5.600 3200 
  

 
80% 

   Verkehrsfläche Anleger und Lagerplatz 5.500 3200 
    80% 

 
Tabelle 5.1:  Flächenbedarf zur Trocknung des gesamten Baggerguts 

Die benötigte Grundfläche für die Entwässerung bei einlagiger Anordnung der Schläuche 
beträgt 56.000 m². Es stehen allerdings auf der Schleuseninsel lediglich rd. 2500 m² zur 
Verfügung, so dass bei ausschließlicher Nutzung dieser Fläche neben einer kontinuierlichen 
Beschickung auch eine regelmäßige Leerung mit Abtransport nötig ist. Die Fläche kann z. B. 
in drei Trocknungsbereiche aufgeteilt werden, so dass eine Rotation möglich ist. Ein 
Schlauch wird befüllt, ein zweiter entwässert, ein dritter wird entleert und diese Teilfläche für 
die erneute Befüllung wieder hergerichtet. Dadurch könnte eine kontinuierliche Baggerung, 
Trocknung und Verwendung bzw. Entsorgung gewährleistet werden. 

Ergänzend kann zusätzlich die südlich des Kanals gelegene Betriebsfläche 
(Torreparaturplatz) für die Trocknung des Baggerguts und ggf. Zwischenlagerung zum 
Einsatz kommen.  

Beide potentiellen Behandlungsflächen sind eben und ohne Strauch- oder Baumbewuchs 
und können wie unter 4.3 beschrieben ohne weitere Eingriffe hergerichtet werden. 

5.2 Bauzeit 

Für die Ermittlung der Bauzeit wird exemplarisch die ausschließliche Nutzung der BE-Fläche 
auf der Schleuseninsel zugrunde gelegt, da sie zur maximalen Baggerzeit führt. 
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Eine kontinuierliche Beschickung und Räumung des Trocknungsfeldes erfordert eine 
abgestimmte, reduzierte Baggerleistung. Bei einer durchschnittlichen Trocknungszeit von 10 
Tagen und einer Räumungs- und Aufbauzeit von kleiner als 10 Tagen bietet sich ein Zyklus 
von insgesamt 30 Tagen an. Ausgehend von weiteren Randbedingungen wie dem TS-Gehalt 
im Förderstrom von ca. 10 %, einer effektiven Förderleistung von ca. 75 % und einer 
Arbeitszeit von 10 h je Arbeitstag wird eine Bagger- und Förderleistung des Saugbaggers 
von rd. 300 m³/h benötigt. 

Aufgrund der relativ geringen Baggerleistung fällt die Baggerzeit entsprechend lang aus 
(Tabelle 5.2). 

  
 

Baggerzeit für 300 m³/h 
  

 
bei 75 % Leistung und   

  
 

10 
Arbeitsstunden/Arbeitstag 

    [d] 
      
Böschungen Förde Zufahrt 215 
Verkehrsflächen Förde Zufahrt 107 
      
Böschungen NOK Zufahrt 141 
Verkehrsflächen NOK Zufahrt 114 
  

 
  

Böschung Anleger und Lagerplatz 36 
Verkehrsflächen Anleger und Lagerplatz 36 
      

Tabelle 5.2:  Arbeitstage Baggerung  

Insgesamt beträgt die Baggerzeit maximal 649 Arbeitstage. 

Dies entspricht förde- und kanalseitig einer Baggerzeit von jeweils ca. 1,3 Jahren. 
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6 WIEDEREINLEITUNG DES PROZESSWASSERS 

Das Prozesswasser wird nach Auslauf aus den Schläuchen dem NOK im Bereich des 
kanalseitigen Vorhafens wieder zugeführt. Eine Abschätzung der zu erwartenden 
Einleitwerte ist grob über die Mittelwerte der Eluatanalysen der Proben möglich (s. Anlage 
2.1). Es zeigt sich, dass die zu erwartenden Schadstoffparameter in der Regel in einer 
unauffälligen Größenordnung liegen. Lediglich die möglichen Gehalte an PAK sind auffällig. 

Bei dieser Ermittlung wird ein TS-Gehalt von genau 30 mg/l zugrunde gelegt, der 
ausschließlich aus der Sedimentgruppe mit einer Korngröße < 2000 µm besteht. Der 
tatsächliche Einleitwert liegt aus Erfahrung gleichartiger Maßnahmen, insbesondere der 
Baggerung aus 2017, niedriger. Dies liegt daran, dass 

- nicht alle Feinststoffe bei der Saugbaggerung aus dem Sediment aufgenommen werden, 
also sich die Zusammensetzung des Baggerguts gegenüber der Probenahme in Richtung 
größerer Korngrößen verschiebt (Resedimentation), 

- der TS-Gehalt des Prozesswassers die Marke von 30 mg/l regelmäßig unterschreitet  
- und sich in dieser Marge nicht nur die Feinststoffe befinden, an denen die Schadstoffe 

haften, sondern auch andere, nicht belastete Feststoffe wieder eingeleitet werden. 

Daher ist davon auszugehen, dass bei Einhalten eines TS-Gehalts von maximal 30 mg/l die 
Grenzwerte für die Einleitung in den NOK eingehalten werden.  

Durchweg positiv wirkt sich die Gesamtmaßnahme auf die Massenbilanz der 
Schadstoffbelastung des Gewässers aus. Es wird ein Großteil der an den Sedimenten 
anhaftenden Schadstoffe entnommen und lediglich ein marginaler Teil mit dem 
Prozesswasser wieder eingeleitet.  

Der Grenzwert des TS-Gehalts von 30 mg/l wird mindestens wöchentlich überwacht und in 
ein Betriebstagebuch eingetragen. Zusätzlich wird das Prozesswasser in regelmäßigen 
Abständen (mindestens monatlich) auf die Einzelparameter  

im Feststoff TOC, EOX, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, 
Thallium, Cyanit, KW, Summe BTEX, Summe LHKW, Benzo(a)pyren, Summe 
PAK, Summe PCB, 

im Eluat pH-Wert, el. Leitfähigkeit, Chlorid, Sulfat, Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, 
Kupfer, Nickel, Quecksilber, Zink, DOC 

untersucht. 

Alle Ergebnisse werden der Unteren Wasserbehörde vorgelegt. 
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7 ANLAGEN 

Anlage 1 Untersuchungen der Bundesanstalt für Gewässerkunde 

A1.1 Bundesanstalt für Gewässerkunde: Bericht AF1_WSV_20160418135922_690, 
Schadstoffbelastungsgutachten für die Kleine Schleuse Kiel-Holtenau – 
Baugrunderkundung, Koblenz, 28.01.2019 

A1.2 Bundesanstalt für Gewässerkunde: Analytik 
AF1_WSV_20160226155749_677, Unterhaltungsbaggerung 
Schleusenanlagen Kiel-Holtenau, Untersuchung von Sedimentproben gemäß 
LAGA TR Boden; Analytik: Institut Dr. Nowak, Koblenz 13.04.2016 

A1.3 Bundesanstalt für Gewässerkunde: Analytik 
AF1_WSV_201401300091619_527, Grundräumung Schleusen und 
Binnenhafen Kiel-Holtenau, Untersuchung von Sedimentproben gemäß 
LAGA TR Boden sowie gemäß DepV; Analytik: Institut Dr. Nowak, Koblenz, 
04.09.2014 

Anlage 2 Auswertungen der Sedimentuntersuchungen 

A2.1 Mittelwerte der Sedimentuntersuchungen  

A2.2 LAGA-Klassierung 

Anlage 3 Mengenermittlung 

 A3.1  Übersicht Berechnungsbereiche 

 A3.2 Mengenermittlung – Verkehrsflächen 

 A3.3 Mengenermittlung - Böschungen 

Anlage 4 Bundesanstalt für Wasserbau: Beurteilung der Auswirkungen der 
Vorhafenbaggerung, Hamburg 17.10.2017 

Anlage 5 Bemessung Behandlungsfläche 
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